
 

03.2024  

MERKBLATT HEIMEINTRITT 
 

Sie erhalten bereits Zusatzleistungen zur 

AHV/IV und möchten in ein Heim umziehen?  
 
Wenn Sie sich definitiv entschieden haben, in 

ein (Pflege)heim zu ziehen, muss die Durchfüh-

rungsstelle Zusatzleistungen zur AHV/IV eine 

neue Berechnung erstellen. Diese kann aber 

erst dann erstellt werden, wenn alle Unterlagen 

vorhanden sind. Es braucht deshalb etwas Ge-

duld. 

Folgende Angaben/Unterlagen werden benö-

tigt: 

 

Hinweise  

 

• Es wird jeweils das günstigste (Mehrbett)zimmer übernommen 

• Wird ein Einzelzimmer gewählt, müssen die Mehrkosten vom Bewohner selber getragen werden, 

oder es muss ein Arztzeugnis über eine entsprechende Indikation vorliegen 

• Die Heimkosten für Hotellerie, Pflege und Betreuung dürfen maximal CHF 264.00/Tag  

(ab 2024 CHF 268.00/Tag) betragen 

• Die Wohnungsmiete kann bis zum nächsten Kündigungstermin, jedoch längstens für  

max. 6 Monate, berücksichtigt werden 

 

Wir bitten Sie, folgende Fragen zu beantworten: 

 

Wann findet der Heimeintritt statt/hat stattgefunden? ____________________________________  

Haben Sie Grund- und Zusatzversicherungen bei verschiedenen Versicherungen abgeschlossen?  __  

Erhalten Sie bereits eine Hilflosenentschädigung?  _______________________________________  

Wenn ja, bitte Heimeintritt der auszahlenden Stelle mitteilen 

Wurde die Wohnung gekündigt? _______ Wenn ja, per wann? _____________________________  

Wenn nein, weshalb nicht? __________________________________________________________  

Wurde ein Heimdepot geleistet?  _____________________________________________________  

Wurde das Mietzinsdepot aufgelöst?  __________________________________________________  

Auf welches Konto erfolgte die Überweisung? ___________________________________________  

 

Für die Neuberechnung benötigen wir folgende Unterlagen: 

 von allen Parteien unterzeichneter Heimvertrag 

 Vollständige Taxordnung des ausgewählten Heims 

 Heimrechnungen für die ersten zwei Monate (es muss die Pflegestufe ersichtlich sein) 

 Belastungsanzeige über das geleistete Heimdepot 

 Aktuelle Krankenkassenpolice über die Grund- und Zusatzversicherungen 

 Kündigungsbestätigung über die Kündigung der Wohnung 

 Ev. Arztzeugnis, wenn ein Einzelzimmer indiziert ist 

 

Folgende Änderungen sind zwingend zu melden: 

• Heimaustritt/Heimwechsel 

• Heimtaxänderungen (Erhöhung/Reduktion) 

• Pflegestufenänderung 


